
Name und Anschrift des Antragstellers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Baubehörde erster Instanz 
der Gemeinde St. Stefan ob Stainz 
8511 St. Stefan ob Stainz 21 
 
 

ANSUCHEN UM BAUBEWILLIGUNG 
 
 
Gemäß § 22 Abs. 6 des Steiermärkischen Baugesetzes beantrage(n) ich/wir die Erteilung der 
Baubewilligung für die Errichtung eines Gesamtbauvorhabens, bestehend aus folgenden 
 

A. baubewilligungspflichtigen Vorhaben:  
 
 
 
 
sowie folgenden 
 
B. baubewilligungspflichtiger Vorhaben im vereinfachten Verfahren: 
 
 
 
 
 

 
auf dem Bauplatz, bestehend aus dem/den Grundstück(en) Nr:__________________EZ: _________, 
KG: __________________ 
 
Dem Ansuchen sind folgende Beilagen angeschlossen: 
 
Unterlagen gemäß § 22 Abs. 2 Stmk. BauG: 
 
 
 
 
 
Unterlagen gemäß § 23 Stmk. BauG: 
 
 
 
 
Unterlagen gemäß § 33 Abs. 2 Z 2 und 3 sowie Z 4 BauG: 
 
 
 
 
Bestätigung des/der Verfasser(s) der Unterlagen über das Vorliegen der Voraussetzungen für das 
vereinfachte Verfahren und überdies über die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den im Zeitpunkt 
des Bauansuchens geltenden baurechtlichen und bautechnischen Vorschriften. 



 
Ein Auszug aus dem Firmenbuch/Genossenschaftsregister/______________________________/vom 
_______________________________zum Nachweis der Vertretungsbefugnis für die Antragstellerin1. 
 
Für den Bauplatz liegt/liegen2 
 
☐ ein rechtskräftiger Bebauungsgrundlagenbescheid vom _________________Zahl______________ 
☐ Bebauungsrichtlinien vom ____________________Zahl_________________ 
☐ ein Bebauungsplan, vom ____________________Zahl__________________ 
☐ ein sonstiger/sonstige Nachweis(e) der Bauplatzeignung: _________________________________ 
vor. 
 
 
Ort:        am:__________________________________ 
 
 
 

Unterschriften) des/der Antragsteller(s)/Antragstellerin:3 
 
 
 

 
 
 

 
1 Ein solcher ist bei juristischen Personen, Genossenschaften bzw. eingetragenen Personen-
gesellschaften unbedingt vorzulegen! 
2 Zutreffendes bitte ankreuzen! 
3 Unter der/den Unterschriften) des/der Antragsteller(s)/Antragstellerin bzw. 
Antragstellervertreter(s)/Antragstellervertreterin ist/sind der/die volle(n) Name(n) in leserlicher Schrift 
beizusetzen! 
 


